
Allgemeine Verkaufs-, Liefer- und Zahlungs-
bedingungen der enerquinn GmbH 

 

I. Geltungsbereich 

I.1 Diese Allgemeinen Verkaufsbedingungen sind Bestandteil aller           
Vertragsbeziehungen zwischen den Vertragsparteien, dem Käufer und der 
enerquinn GmbH (Verkäufer). Soweit in Schriftform hiervon abweichende 
Vereinbarungen getroffen sind, gelten diese vorrangig und ersetzen teilweise 
oder ergänzen die nachfolgenden Bedingungen.  

I.2 Allgemeine Geschäftsbedingungen des Käufers, die nicht ausdrücklich 
anerkannt wurden, werden auch dann nicht Vertragsbestandteil, wenn ihnen 
im Einzelnen nicht widersprochen wurde oder Lieferaufträge in Kenntnis 
abweichender Bedingungen abgewickelt werden.  

 
II. Angebot und Vertragsschluss  

II.1 Die Angebote des Verkäufers sind freibleibend und unverbindlich, es sei denn, 
dass der Verkäufer diese ausdrücklich schriftlich als verbindlich bezeichnet 
hat.  

II.2 Abbildungen, Zeichnungen sowie andere Unterlagen, die zu den 
unverbindlichen Angeboten des Verkäufers gehören, bleiben im Eigentum des 
Verkäufers und sind nur annähernd maßgebend, soweit sie nicht von ihm 
ausdrücklich als verbindlich bezeichnet worden sind.  

 
III. Preise, Zahlungsbedingungen  

III.1 Die vereinbarten Preise sind Festpreise. Falls nicht anders vereinbart, 
schließen die Preise Umsatzsteuer, Zollabgabe, Fracht, Porto und 
Versicherung sowie gegebenenfalls Verpackung aus.  

III.2 Ist mit dem Käufer nichts anderes schriftlich vereinbart worden, hat die 
Zahlung in EURO nach vertragsgemäßer Lieferung und Rechnungsdatum 
innerhalb von 30 Tagen netto zu erfolgen. Die Zahlung ist sofort fällig. Sie wird, 
soweit kein wichtiger Grund zum Widerruf vorliegt, bis zum Ablauf der 
Zahlungsfrist gestundet.  

III.3 Gerät der Käufer mit einer Zahlung in Verzug, ist der Verkäufer berechtigt, von 
dem betreffenden Zeitpunkt an, Zinsen i.H.v. 5 Prozentpunkten über dem 
jeweiligen Basiszinssatz der Europäischen Zentralbank (EZB) zu verlangen. 
Der Nachweis eines höheren Schadens durch den Verkäufer bleibt 
vorbehalten.  

III.4 Der Käufer ist zur Aufrechnung, auch wenn Mängelrügen oder 
Gegenansprüche geltend gemacht werden, nur berechtigt, wenn die 
Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt, von dem Verkäufer anerkannt 
wurden oder unstreitig sind. Zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts ist 
der Käufer nur befugt, wenn sein Gegenanspruch auf demselben Kaufvertrag 
beruht.  

III.5 Vereinbarte Zahlungsform ist die Überweisung im Giroverkehr. Schecks oder 
Wechsel werden nur nach besonderer Vereinbarung und auch nur in 
Ausnahmen angenommen. Bis zu deren Einlösung bleibt der 
Zahlungsanspruch in voller Höhe bestehen.  

III.6 Das Datum der Gutschrift auf dem Konto des Verkäufers bestimmt die 
Einhaltung der Zahlungsfrist.  

III.7 Der Verkäufer ist berechtigt, seine Forderungen gegen den Käufer abzutreten 
und durch Dritte einziehen zu lassen.  

III.8 Bei Zahlungsverzug kann der Lieferant die Erfüllung seiner Verpflichtung bis 
zum Erhalt der Zahlung einstellen.  

 
IV. Eigentumsvorbehalt  

IV.1 Der Verkäufer behält sich das Eigentum an der gelieferten Sache bis zur 
vollständigen Zahlung sämtlicher Forderungen aus dem Liefervertrag vor. 
Hierbei gelten alle Lieferungen als ein zusammenhängendes Liefergeschäft. 
Bei laufender Rechnung erstreckt sich der Vorbehalt für das Eigentum auch 
auf die Sicherung der Saldoforderung aller Verbindlichkeiten aus der 
Geschäftsverbindung.  

IV.2 Der Käufer hat den Verkäufer von allen Zugriffen Dritter, insbesondere von 
Zwangsvollstreckungsmaßnahmen sowie sonstigen Beeinträchtigungen 
seines Eigentums unverzüglich schriftlich zu unterrichten. Der Käufer hat dem 
Verkäufer alle Schäden und Kosten zu ersetzen, die durch einen Verstoß 
gegen diese Verpflichtung und durch erforderliche Interventionsmaßnahmen 
gegen Zugriffe Dritter entstehen.  

IV.3 Verhält sich der Käufer vertragswidrig, insbesondere wenn der Käufer seiner 
Zahlungsverpflichtung trotz einer Mahnung des Verkäufers nicht nachkommt, 
kann der Verkäufer nach einer vorherigen angemessenen Fristsetzung vom 
Vertrag zurücktreten und die Herausgabe, der noch in seinem Eigentum 
stehenden Ware verlangen. In der Zurücknahme der Ware durch den 
Verkäufer liegt ein Rücktritt vom Vertrag. Die dabei anfallenden 
Transportkosten trägt der Käufer. In der Pfändung der Ware durch den 
Verkäufer liegt stets ein Rücktritt vom Vertrag. Der Verkäufer ist nach 
Rückerhalt der Ware zu deren Verwertung befugt. Der Verwertungserlös ist 
auf Verbindlichkeiten des Verkäufers –abzüglich angemessener 
Verwertungskosten– anzurechnen.  

 
V. Liefer- und Leistungszeit  

V.1 Liefertermine oder Fristen, die nicht ausdrücklich als verbindlich vereinbart 
worden sind, sind ausschließlich unverbindliche Angaben.  

V.2 Falls der Verkäufer schuldhaft eine ausdrücklich vereinbarte Frist nicht 
einhalten kann oder aus sonstigen Gründen in Verzug gerät, hat der Käufer 
ihm eine angemessene Nachfrist – beginnend vom Tage des Eingangs der 
schriftlichen Inverzugsetzung bei dem Verkäufer oder im Fall der 
kalendermäßig bestimmten Frist zu gewähren. Nach fruchtlosem Ablauf 
dieser Nachfrist ist der Käufer berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten.  

V.3 Der Verkäufer haftet nach den gesetzlichen Bestimmungen, vorbehaltlich der 
nachfolgenden Begrenzungen, wenn es sich bei dem Vertrag um ein 
Fixgeschäft handelt oder der Käufer infolge des von dem Verkäufer zu 
vertretenden Lieferverzugs berechtigt ist, sich auf den Fortfall seines 
Interesses an der Vertragserfüllung zu berufen.  

V.4 Der Verkäufer haftet dem Käufer bei Lieferverzug nach den gesetzlichen 
Bestimmungen, wenn der Lieferverzug auf einer von dem Verkäufer zu 
vertretenden vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung beruht. 
Dem Verkäufer ist ein Verschulden seiner Vertreter oder Erfüllungsgehilfen 
zuzurechnen. Beruht der Lieferverzug nicht auf einer von dem Verkäufer zu 
vertretenden vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Vertragsverletzung, ist die 
Haftung des Verkäufers auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden 
Schaden begrenzt. 

V.5 Beruht der von dem Verkäufer zu vertretende Lieferverzug auf der 
schuldhaften Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht oder einer 
Kardinalpflicht, haftet der Verkäufer nach den gesetzlichen Bestimmungen;  

 

 
 
 
 
 
 

in diesem Fall ist die Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, 
typischerweise eintretenden Schaden begrenzt. 

 
VI. Aufstellung und Montage 

VI.1 Für die Aufstellung und Montage gelten, soweit nichts anderes schriftlich 
vereinbart ist, folgende Bestimmungen: 

VI.2 Der Kunde hat auf seine Kosten zu übernehmen und rechtzeitig zu stellen:  
a) alle Erd-, Bau- und sonstigen branchenfremden Nebenarbeiten 
einschließlich der dazu benötigten Fach- und Hilfskräfte, Baustoffe und 
Werkzeuge, 
b) die zur Montage und Inbetriebsetzung erforderlichen Bedarfsgegenstände 
und-stoffe, wie Gerüste, Hebezeuge und andere Vorrichtungen, Brennstoffe 
und Schmiermittel, 
c) Energie und Wasser an der Verwendungsstelle einschließlich der 
Anschlüsse, Heizung und Beleuchtung, 
d) bei der Montagestelle für die Aufbewahrung der Maschinenteile, 
Apparaturen, Materialien, Werkzeuge usw. genügend große, geeignete, 
trockene und verschließbare Räume und für das Montagepersonal 
angemessene Arbeits- und Aufenthaltsräume einschließlich den Umständen 
angemessener sanitärer Anlagen; im Übrigen hat der Käufer zum Schutz des 
Besitzes des Verkäufers und des Montagepersonals auf der Baustelle die 
Maßnahmen zu treffen, die er zum Schutz des eigenen Besitzes ergreifen 
würde. 

VI.3 Vor Beginn der Montagearbeiten hat der Käufer die nötigen Angaben über die 
Lage verdeckt geführter Strom-, Gas-, Wasserleitungen oder ähnlicher 
Anlagen sowie die erforderlichen statischen Angaben unaufgefordert zur 
Verfügung zu stellen. 

VI.4 Vor Beginn der Aufstellung oder Montage müssen sich die für die Aufnahme 
der Arbeiten erforderlichen Beistellungen und Gegenstände an der 
Aufstellungs- oder Montagestelle befinden und alle Vorarbeiten vor Beginn 
des Aufbaues so weit fortgeschritten sein, dass die Aufstellung oder Montage 
vereinbarungsgemäß begonnen und ohne Unterbrechung durchgeführt 
werden kann. Anfuhrwege und der Aufstellungs- oder Montageplatz müssen 
geebnet und geräumt sein. 

VI.5 Verzögern sich die Aufstellung, Montage oder Inbetriebnahme durch nicht 
vom Verkäufer zu vertretende Umstände, so hat der Käufer in angemessenem 
Umfang die Kosten für Wartezeit und zusätzlich erforderliche Reisen des 
Verkäufers oder des Montagepersonals zu tragen. 

VI.6 Verlangt der Lieferer nach Fertigstellung die Abnahme der Lieferung, so hat 
sie der Besteller innerhalb von zwei Wochen vorzunehmen. Geschieht dies 
nicht, so gilt die Abnahme als erfolgt. Die Abnahme gilt gleichfalls als erfolgt, 
wenn die Lieferung –gegebenenfalls nach Abschluss einer vereinbarten 
Testphase – in Gebrauch genommen worden ist. 

 
VII. Sach- und Rechtsmängel, Haftung 

VII.1 Offensichtliche Schäden an Verpackung und Ware, Nichtübereinstimmung 
der Liefergegenstände mit dem Lieferschein und den der Bestellung zu 
Grunde liegenden Sachnummern oder Artikelbezeichnungen sowie 
Mengendifferenzen hat der Käufer spätestens nach zwei Arbeitstagen nach 
Wareneingang anzuzeigen. Im Übrigen sind die Mängel der Lieferung, sobald 
sie nach Gegebenheiten eines ordnungsgemäßen Geschäftsablaufes 
festgestellt werden, unter Angabe einer nachvollziehbaren 
Fehlerbeschreibung anzuzeigen. Die Mängelanzeige ist vom Käufer 
unverzüglich schriftlich an den Verkäufer zu übersenden. 

VII.2 Alle diejenigen Teile oder Leistungen sind nach Wahl des Verkäufers 
unentgeltlich nachzubessern, neu zu liefern oder neu zu erbringen, die einen 
Sachmangel aufweisen, sofern dessen Ursache bereits im Zeitpunkt des 
Gefahrübergangs vorlag. 

VII.3 Gewährleistungsansprüche entstehen nicht, wenn der Fehler auf Verletzung 
von Bedienungs-, Wartungs- und Einbauvorschriften, ungeeigneter oder 
unsachgemäßer Verwendung oder Lagerung, fehlerhafter oder nachlässiger 
Behandlung und natürlichem Verschleiß sowie vom Abnehmer oder Dritten 
vorgenommenen Eingriffen in den Liefergegenstand beruht. 

VII.4 Zwischen den Vertragsparteien findet im Falle einer Mitverursachung durch 
den Abnehmer oder Dritten, deren Handeln oder Unterlassen er sich 
zurechnen lassen muss, am Schaden, bzw. dem Mangel im Sinne der 
Gewährleistung, ein Ausgleich für die zu leistenden Kosten statt. Hierbei ist 
das jeweilige Verschulden der Beteiligten angemessen zu berücksichtigen. 
Dies gilt auch für den Fall einer direkten Inanspruchnahme des Verkäufers 
durch einen Dritten. 

VII.5 Die vom Lieferanten zu erfüllenden Ersatzansprüche werden gegenüber dem 
Abnehmer auf die Höhe von 5% vom Jahresumsatz des fehlerhaften Artikels 
beschränkt, soweit die Haftungsbegrenzung rechtlich zulässig ist. Der 
Jahresumsatz bemisst sich für das entsprechende Schadensjahr vom 
Zeitpunkt der Schadensanzeige 12 Monate rückwirkend. 

 
VIII. Entgegennahme  

VIII.1 Der Käufer darf die Entgegennahme von Lieferungen wegen unerheblicher 
Mängel nicht verweigern. 

 
IX. Allgemeine Bestimmungen 

IX.1 Diese Verkaufsbedingungen und die gesamten Rechtsbeziehungen der 
Parteien unterliegen dem Recht der Bundesrepublik Deutschland unter 
Ausschluss des UN-Kaufrechts (CISG). 

IX.2 Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages mit dem Kunden einschließlich 
dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen ganz oder teilweise unwirksam 
sein oder werden, so wird hierdurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen 
nicht berührt. Die ganz oder teilweise unwirksame Regelung soll durch eine 
Regelung ersetzt werden, deren wirtschaftlicher Erfolg mit der unwirksamen 
möglichst nahekommt. 

IX.3    Korrespondenzsprache ist Deutsch. 
 
 
Weingarten, 30.05.2022 


